
Betrifft: 
Ansuchen um Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke in 
4443 Maria Neustift - Dr. Theresia Schneeweiß 
 
Bezug: 
Kundmachung vom 29. Juni 2020 in der Amtlichen Linzer Zeitung 
 
Frist: 12. August 2020 

 
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land 

BHSE-2019-114866/5 Nes 
4400 Steyr, am 18. Juni 2020 

 
K U N D M A C H U N G 

gemäß § 48 Apothekengesetz 
 

Frau Dr. Theresia Schneeweiß, geb. 05.06.1989, 
wh. 4400 Steyr, Leharstraße 16/7 hat um die 
Erteilung einer Bewilligung zur Haltung einer 
ärztlichen Hausapotheke in 4443 Maria Neustift, 
Pfarrsiedlung 1 angesucht. 
Die Inhaber öffentlicher Apotheken sowie 
gemäß § 29 Abs. 3 und 4 Apothekengesetz, 
RGBl. Nr. 5/1907, i.d.g.F. betroffene Ärzte, 
welche den Bedarf an der ärztlichen Hausapotheke 
als nicht gegeben erachten, haben 
etwaige Einsprüche gegen deren Neuerrichtung 
innerhalb von längstens s e c h s Wochen 
vom Tag der Verlautbarung dieser Kundmachung 
in der Amtlichen Linzer Zeitung an 
gerechnet, bei der Bezirkshauptmannschaft 
Steyr-Land, 4400 Steyr, Spitalskystraße 10a 
mündlich oder schriftlich einbringen. Später 
einlangende Einsprüche werden nicht berücksichtigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Bezirkshauptfrau: 
Ing. Thomas Nestler 

 

 


